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Wasserverband „Südharz“     Beschluss-Nr.: 3-81/2020 
 
Beschluss der 81. Verbandsversammlung am 15.05.2020 zu TOP 12.3.  
 
Beschlussgegenstand: 
Beschluss über die 2. Änderung der Schmutzwassergebührensatzung des Wasserverbandes 
„Südharz“ 
 
Auf der Grundlage der zu diesem TOP eingereichten Beschlussvorlage fasst die 
Verbandsversammlung gemäß § 6 der Verbandssatzung nachstehenden Beschluss: 
 
Beschlusstext: 
 
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Südharz“ beschließt auf der Grundlage der §§ 9 
und 16 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt (GKG-LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch  
Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166, 174),  der §§ 5 und 8  des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 
S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. April 2019  (GVBl. LSA S. 66), der §§ 2 und 4 des 
Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch § 1 des 
Gesetzes vom 27. September 2019 (GVBl. LSA S. 284),  und der Verbandssatzung des 
Wasserverbandes „Südharz“ vom 14.12.2015, zuletzt geändert durch die 2. Änderung der 
Verbandssatzung des Wasserverbandes „Südharz“ am 12.10.2018, in seiner öffentlichen Sitzung am 
15. Mai 2020  nachstehende 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Abwasserbeseitigung – Schmutzwassergebührensatzung – : 
 
 
Artikel 1 
 
Der § 1 Allgemeines der Schmutzwassergebührensatzung erhält folgende Neufassung: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Der Verband erhebt für die Benutzung und Bereithaltung der öffentlichen Einrichtungen zur 

zentralen leitungsgebundenen Schmutzwasserbeseitigung sowie zur dezentralen Ableitung 
von vorgeklärtem Schmutzwasser aus Kleinkläranlagen (KKA), der Entsorgung des Schlamms 
aus KKA und des Abwassers aus abflusslosen Sammelgruben (vgl. § 1 Abs. 1 lit. a) und b) 
Abwasserbeseitigungssatzung (AbwS) des Verbandes vom 13.12.2019 in der jeweils 
geltenden Fassung) Gebühren. 

 
(2) Für die Gebührenerhebung ist es ohne Belang, ob das Abwasser im Sinne von § 2 Abs. 1 AbwS 

unmittelbar oder mittelbar in die öffentlichen Abwasseranlagen geleitet wird. 
 
(3) Sind Daten für eine Ermittlung oder Berechnung von Wasser- und Abwassermengen nicht 

vorhanden und können diese auch nicht beschafft oder ermittelt werden, ist der Verband zur 
Schätzung berechtigt; § 162 Abgabenordnung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 
61) in der jeweils geltenden Fassung gilt entsprechend. 

 
(4) Die Gebührenerhebung für die Niederschlagswasserentsorgung sowie die Beitragserhebung 

werden durch gesonderte Satzungen geregelt. 



 
Artikel 2 
 
In § 4 Abs. 2 Satz 1 der Schmutzwassergebührensatzung werden die Worte  
 
„einheitlich für alle Gebiete“  
 
gestrichen. 
 
Artikel 3 
 
Die Grundgebühren in § 4 Abs. 2 der Schmutzwassergebührensatzung werden wie folgt angepasst: 
 
Die Tabelle in § 4 Abs. 2 

 
 
wird ersetzt durch die folgenden Tabellen: 
 

Zählergröße 
Grundgebühr 

pro Monat 
 

Zählergröße 
Grundgebühr 

pro Monat 
nach 2004/22/EG   nach 75/33/EG  
bis Q3 4 11,50 €  bis QN 2,5 11,50 € 
bis Q3 10 28,75 €  bis QN 6 27,60 € 
bis Q3 16 46,00 €  bis QN 10 46,00 € 
bis Q3 25 71,88 €  bis QN 15 69,00 € 
bis Q3 40 115,00 €  bis QN 25 115,00 € 
bis Q3 63 181,13 €  bis QN 40 184,00 € 
bis Q3 100 287,50 €  bis QN 60 276,00 € 
bis Q3 160 460,00 €  bis QN 100 460,00 € 
bis Q3 250 718,75 €  bis QN 150 690,00 € 
bis Q3 400 1.150,00 €  bis QN 250 1.150,00 € 
bis Q3 630 1.811,25 €  bis QN 400 1.840,00 € 

 
 
 
 



Artikel 4 
 
Die 2. Änderung der Schmutzwassergebührensatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. 
 
 
Es lag kein Mitwirkungsverbot vor.  
 
Beschluss-Nr.: 3-81/2020 
 
Sangerhausen, 15.05.2020 
 
 
 
Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp      (Siegel) 
Verbandsgeschäftsführerin  
 
 
Die Ausfertigung der Satzung erfolgte am 18.05.2020. 
 
 
 
Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp      (Siegel) 
Verbandsgeschäftsführerin  
 


